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                    – Unser monatlicher Veranstaltungskalender �

Publikation

Auflage:  20.000 Stück

Erscheinungsweise:  monatlich

Zielgruppe:  Bevölkerung und Gäste der Region

Verbreitung:  Altkreis Fallingbostel

Verteilung:  An alle Abonnenten und Käufer der 
 Walsroder Zeitung und darüber hinaus über   
 diverse öffentliche Auslagestellen, in Hotels,   
 Gastronomie, Touristikinformationen etc.

Layout

Format:  250 mm hoch, 185,2 breit bei 4 Spalten

Umschlagseiten: 210 x 297 mm – nur als 1/1 Seite belegbar

Feste Anzeigengröße: Umschlagseite – nur als 1/1 Seite 
 Anzeigen unter dem Terminkalender – 
 60 mm hoch, 1-bis 4-spaltig 
 Ansonsten können die Anzeigengrößen im   
 Rahmen der Spalten frei gewählt werden

Anzeigen/-preise, Mengenrabatt

Direktpreis:  1,20 € / mm  
Grundpreis:  1,41 € / mm  

Farbzuschläge:  50,- € 

1/1 Seite Innenteil: 990,- € 

Umschlagseite:  1180,- € 

Adresseneindruck: 15,- € pro Ausgabe in den Rubriken der Service-  
  Seiten: 5 Zeilen s/w, Mindestlaufzeit 6 Ausgaben
Mengenrabatt:   20% auf den s/w Preis bei der Erteilung eines   
  Jahresauftrages

Beilagenpreis:  Auf Anfrage

Anzeigenschluss:  Jeweils bis zum 10. eines jeden 
 Monats für die nächste Ausgabe

Alle Anzeigenpreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

Ihre Veranstaltung ist nicht im Terminkalender enthalten?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an findling@wz-net.de oder stellen Sie 
diese über unsere Internetseite www.findling-heidekreis.de ein.

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch telefonisch unter 
0 5161 - 60 05 60 oder 0 51 61 - 60 05 47 zur Verfügung.

Alle Anzeigenpreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer

www.fi ndling-heidekreis.de

Jan./Febr. 20112. Jahrgang/Ausgabe 1

Das Magazin aus der Vogelpark-Region für Veranstaltungen und Ausflugsziele im Heidekreis

Narren stürmen wieder die Heidmark-Halle

Weltvogelpark bereitet neue Saison vor

Auch der Winter bringt Vergnügliches
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Kombinationsaufträge für Walsroder Zeitung

Disposition und Abrechnung über:

Hannoversche Allgemeine
Anzeigenabteilung
Postfach 209
30148 Hannover

Telefon (05 11) 5 18-0
Telefax (05 11) 52 73 28 und 5 18-14 13

Kombinationsmöglichkeiten

HAZ-Wirtschaftsraum Hannover
HAZ-Total
HAZ-Selektiv

Verbreitungsgebiet HAZ-Total

• 23 Zeitungstitel
• insgesamt täglich 546.318 verkaufte Exemplare

Wenn Sie die Walsroder Zeitung einzeln belegen 
 möchten, wenden Sie sich bitte direkt an unsere 
Anzeigenabteilung.
Telefon: (0 5161) 60 05-22
Telefax: (0 5161) 60 05-23
E-Mail: anzeigen@wz-net.de

HINWEIS

Tarifgemeinschaft mit Hannoversche Allgemeine Zeitung

Heidekreis
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Technische Angaben
Satzspiegel Berliner Format: 425 mm hoch, 280 mm breit (1/1 Seite: 2550 mm)
Spaltenbreite und -zahl Anzeigen- und Textteil: 43 mm breit bei 6 Spalten (Spaltenzwischenraum 4,4 mm)
Schriftgrößen/Zeilenabstände Anzeigenteil: 8 p / 9 p Grundschrift: Neue Helvetica
 Textteil: 9 p / 9,5 p Grundschrift: Janson
Druckverfahren Rollenoffset 
Rasterweite Die Rasterweite sollte 40 Linien/cm betragen
Rasterpunktform Punktraster
Tonwertumfang Zeichnende Tiefe max. 85%, Licht mind. 10%
Schwärzung Empfohlen wird eine Dichte von 3,4 bis 3,8

Digitale Druckunterlagen

Unsere Arbeitsplattform ist Apple Macintosh (OS X) mit den Programmen QuarkXPress 7.0 und Adobe CS mit Illustrator und Photoshop. Für unseren Seitenumbruch 
benötigen wir ausschließlich EPS-Dateien. Bitte übersenden Sie uns EPS- oder PDF-Dateien. Schriften müssen einge bunden oder Text in Pfade umgewandelt sein. 
PDF-Dateien müssen alle Voraussetzungen für die Druckvorstufe beinhalten (Schriften eingebunden, Farben ausschließlich in 4c, auch bei  einge bundenen 
Elementen). Änderungen innerhalb einer gelieferten EPS- bzw. PDF-Datei sind grundsätzlich nicht möglich.

Farbseparationen

Vierfarbanzeigen (4c) dürfen nur die Prozessfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black enthalten. Schmuckfarbanzeigen dürfen nur die bestellte(n) 
Volltonfarbe(n) enthalten. Hierbei ist auf eindeutige Farbbezeichnung, wie z. B. „HKS 13 Z“, zu achten. 

Standproof

Die Übersendung einer Ansichtsvorlage ist erforderlich.

Wenn Sie uns Ihre Anzeigen digital übermitteln, beachten Sie bitte folgende technische Daten:

Ansprechpartner für Datenübertragung und digitale Druckunterlagen

Dieter Blumentritt, Telefon (0 51 61) 60 05-24    

Diethelm Wagner, Telefon (0 51 61) 60 05-67

Telefax (0 51 61) 60 05-66, E-Mail: EDV@wz-net.de

Datenübertragung

http://194.25.16.195 - Benutzername und Passwort jeweils gast.

E-Mail: daten@wz-net.de. Dateianhänge sollten nicht größer als 5 MB sein.

Bitte immer aussagekräftige Datei- bzw. Ordnernamen verwenden, es 
dürfen keine Sonderzeichen oder Satzzeichen enthalten sein!



Prospektbeilagen

� pro 1000 Exemplare bis 20 g 30 g 40 g 50 g je angefangene 10 g

Grundpreis* 86,50 95,50 104,50 113,50 9,– mehr
Direktpreis 76,50 84,50   92,50 100,50 8,– mehr

� pro 1000 Exemplare bis 20 g 30 g 40 g 50 g je angefangene 10 g

Grundpreis* 84,50 93,50 102,50 111,50 9,– mehr

Direktpreis 74,50 82,50 190,50 198,50 8,– mehr

 am Sonntag  +    am Donnerstag

Beilagen können an allen Erscheinungstagen nach Terminabsprache beigelegt werden.

Lieferanschrift

Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG,

Hanns-Hoerbiger-Straße 6, 29664 Walsrode, Telefon (0 5161) 60 09 30.

Zuschläge

Bei Teilbelegung 25% Aufschlag. Bei Belegung der Postvertriebsstücke 
zuzüglich Postgebühren (bei Anzeigenblättern keine Poststücke).

Nachlässe

Auf Prospektbeilagen werden keine Nachlässe gewährt.

Auftragsabschluss

Spätestens 10 Tage vor Beilegetermin bei Vorlage von 3 Muster exem-
plaren.

*) Mittlervergütung für Beilagen 10%.

12
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Empfehlungen für die technische Beschaffenheit von Prospektbeilagen

1. Format
a) Mindestformat: DIN A6 (105 x 148 mm) 
b) Höchstformat: DIN A4 (210 x 297 mm)

2. Gewicht
a) Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Papiergewicht von 170 g/m2
 nicht überschreiten.
b) Einzelblätter mit Formaten größer als DIN A6 bis DIN A4 müssen ein
 Flächengewicht von mindestens 70 bis 180 g/m2 aufweisen.
c) Größere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 g/m2 sind
 auf eine Größe im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) zu falzen.
d) Liegt das Gewicht über 50 g/Exemplar, ist eine vorherige Absprache erfor-
 derlich. Die Auftragsbestätigung für Einzelblätter erfolgt generell nach
 vorheriger Absprache und Vorlage von Musterexemplaren.

3. Verarbeitungszustand
a) Falzung: Mindestens an einer Seite geschlossen. Bei Prospekten über 235
 mm Breite, geschlossene Falzung unbedingt an einer Längsseite. Andern-
 falls müssen die Prospekte ein weiteres Mal gefalzt werden. Leporello und
 Altarfalz sind nicht möglich.
b) Beschnitt: Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. 
 Sie dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen.
c) Angeklebte Produkte: Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen
 anzukleben. Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der
 Beilage angeklebt werden. Alle Beilagen mit außen angeklebten Produkten
 sowie Sonderformen wie gestanzte Beilagen, Waren muster oder Proben
 sind nur nach Anfrage und Vorlage eines Musters möglich.
d) Heftung: Bei Rückendrahtheftung soll die verwendete Drahtstärke der
 Rückenstärke der Beilage angemessen sein. Dünne Beilagen sollen grund-
 sätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.
e) Muss die Beilage vom Verlag beschnitten, gefalzt oder in einem anderen
 gesonderten Arbeitsgang erst zeitungsgerecht komplettiert werden, dann

trägt der Auftraggeber die Kosten für diesen Mehraufwand.

4. Verpackung und Transport
a) Anlieferungszustand: Die angelieferten Beilagen müssen eine einwand-
 freie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass zusätzliche manuel-
 le Aufbereitung notwendig ist. Durch frische Druckfarbe zusammengekleb-
 te, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen
 können nicht verarbeitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken
 (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem (runden) 
 Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.
b) Palettierung: Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt 
 sein. Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und sichtbar mit
 einer Palettenkarte gekennzeichnet sein. Bei kleineren Mengen Karton-
 verpackung nach Absprache möglich.
c) Lagenhöhen: Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe
 von 80 bis 100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.

5.  Sonstige Angaben
a) Anlieferung frei Haus, montags bis freitags 8 bis 17 Uhr.
b) Vollständige Begleitpapiere (Lieferschein). Der Lieferschein muss folgen de 
 Anngaben enthalten: Objekt, Streutermin, Auflage.
c) Spätester Anlieferungstermin: 3 Werktage vor Erscheinen in der Zeit von 9
 bis 17 Uhr (montags bis freitags).
d) Letzter Rücktrittstermin: 7 Tage vor Erscheinen.
e) Prospekte dürfen keine Fremdanzeigen enthalten und nicht durch Format und 
 Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung erwecken.
f) Beilagenaufträge sind erst nach Vorlage von 3 Mustern spätestens 7 Werk-
 tage vor dem Streutermin und deren Billigung bindend.
g) Bedingt durch die technische Verarbeitung kann eine 100%ige Belegung
 nicht garantiert werden.
h) Die Unterbringung in genau begrenzten Teilauflagen erfolgt bestmöglich. 
 Geringfügige Gebietsabweichungen berechtigen nicht zu Ersatz an sprü chen.
i) Postvertriebsstücke können belegt werden.
j) Dünne Einzelblätter müssen von DIN A4 auf DIN A5 gefalzt werden.
k) In der belegten Ausgabe erscheint ein kostenloser Beilagenhinweis.

Muss die Beilage vom Verlag beschnitten, gefalzt oder in einem anderen
gesonderten Arbeitsgang erst zeitungsgerecht komplettiert werden, dann

trägt der Auftraggeber die Kosten für diesen Mehraufwand.



Nutzen Sie unsere WZnet-Internetseite als weitere Werbemöglichkeit!
       Schauen Sie doch auch mal rein www.wz-net.de

Wir bieten mit durchschnittlich 50.000 WZ-net-Besuchern im Monat ei-
nen guten Werbewert. Auch unsere Pageimpressions (PI`s) sprechen für 

sich. Diese sind gleich 4-mal so hoch d.h., dass sich auch jeder Besucher 
mit den verschiedenen Seiten unseres Internetauftritts beschäftigt.

Beide Online-Werbearten haben eine 
Mindestbelegungsdauer von einem Mo-
nat. Beide Werbefl ächen können mit 
einer "Verlinkung" zu Ihrer Homepage 
belegt werden. So kann ein Nutzer di-
rekt auf Ihre Internetpräsenz gelangen. 
Der rechte Seitenbereich der WZnet-Sei-
te wird als Werbefl äche verwendet.

Falls Interesse an weiteren Online-Werbeformen besteht, können 
Sie uns natürlich kontaktieren. Gerne erarbeiten wir Ihr individuel-
les Online-Konzept.

Kontakt:
Diethelm Wagner (0 5161) 60 05 67 oder mailen Sie uns 
an info@wz-net.de oder diethelm.wagner@wz-net.de

Technische Abwicklung: 
Für Grafi ken werden "gif" oder "jpg"- Dateien angenommen. 
Wenn es sich um Texte handelt, "txt" - oder "doc"-Formate.

Button:
Größe 75 x 75 Pixel
Preis pro Monat 26,- 3
(direkte Verlinkung)

Banner:
Größe 220 x 75 Pixel
Preis pro Monat 52,- 3
(direkte Verlinkung)

Unsere Crossmedia-Kombi - Das Branchenverzeichnis der Region
Mit unserem Branchenverzeichnis bieten wir Ihnen eine crossmediale Werbe-
möglichkeit, die eine große Leserschaft erreicht. Ihr Eintrag erscheint Online 
mit Ihrem Firmenlogo, Infotext, Kontaktdaten und einer Verlinkung auf 
Ihre Homepage. Zudem erscheinen einmal im Monat Sonderseiten "Wznet 
– Das Branchenbuch der Region im Internet" in der Walsroder Zeitung, im 
Wochenspiegel am Donnerstag und im Wochenspiegel am Sonntag mit Ihrem 
persönlichen Eintrag. Verschiedene Varianten runden das Angebot ab:

Autohaus Mustermann
23456 Musterstadt
www.mustermann.de

Autohaus Mustermann
Gewerbegebiet, 23456 Musterstadt
Telefon: 0 00 00 / 00 00 00
Telefon: 0 00 00 / 00 00 00
E-Mail: autohaus@mustermann.de
www.mustermann.de

Autohaus Ostermann
Gewerbegebiet 23456 Osterstadt

Telefon: 0 00 00 / 00 00 00
E-Mail: autohaus@mustermann.de

www.mustermann.de

✿

Standard-Abo        Komfort-Abo          Premium-Abo

3 v

9,90 v

49,90 v

Die Mindestlaufzeit beträgt 6 Monate                       Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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Wir sind Gesellschafterverlag der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt am Main, der Marketing- und Serviceorganisation der 
deutschen Zeitungen. Die ZMG steht sowohl Werbeagenturen als auch der Werbung treibenden Wirtschaft mit einer Vielzahl von Service- und 
Dienstleistungen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem:

 Z M G
 Z E I T U N G S  MARKETING GESELLSCHAFT

Planung und Handling

 Zählservice – Verbreitungsanalysen, Kostenkalkulationen, 
MA-/VA-Zählungen, Kartographien, Infolisten

 RegioMDS – PC-Programm für Zeitungsplanung

 ZIS – Zeitungs-Informations-System auf CD mit Tarifdatenbank, 
Kal ku lations programm, Streuplan-Modul und Verbreitungsatlas

 Zeitungen-online – Mediadaten der Zeitungen im Internet (http://
www.zeitungen-online.de)

 Verbreitungsatlas – Atlas der Zeitungs-Verbreitungsgebiete

 Verbreitungsanalyse – Nachschlagewerk der verkauften Zeitungs-
auflagen in Städten, Kreisen und Gemeinden

 Info-Service – Sonderthemen, Reise und Touristik, Erscheinungs-
weise an Feiertagen

 Digitale Anzeigen – Darüber hinaus informiert die ZMG über kom-
fortable Lösungen zur Bearbeitung und ISDN-Übermittlung digita-
ler Druckunterlagen

 Statistiken der Zeitungen in Deutschland – Anzeigen-/Beilagen-
statistik, Vertriebsstatistik, Bezugspreisstatistik

Forschung

 Studien 
Jährliche Mehrthemenumfragen 

 –  zu anderen Werbeträgern
–  zu speziellen Bevölkerungsgruppen
–  zu ausgewählten Branchen

 KONTUREN: Intermediastudie zur strategischen Planung
 Studien zum Einkaufs- & Informationsverhalten der Bevölkerung
 Werbewirkungsstudien
 Kunden- und branchenbezogene Werbeerfolgskontrollen

 Services

Anzeigen-Copy-Test-Datenbank
Zählservice Media-Analyse MA (Zählinstitut der AG.MA)
Durchführung von Kunden veranstaltungen
Vermarktungsbroschüren und -folder

Ausführliche Informationen über den Service der ZMG erhalten Sie unter Telefon (0 69) 9738 22-0, Fax (0 69) 9738 22-51, Internet: http://www.zmg.de



1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge schäfts -
 bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh-
 rerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstiger Inserenten in
  einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
 nach Vertragsabschluss abzu rufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
 Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
 innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
 sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgeru-
 fen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbar-
 ten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auf trag genann-
 te Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu
 vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer 
 Rechts pflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
 tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
 ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
 im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter zeilen 
 dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus -
 schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
 bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müs-
 sen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch
 vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese
 Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
 je weiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
 Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
 Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund
 ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, wer-
 den als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich
 gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im
 Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der

 Herkunft oder der technischen Form nach einheitli-
 chen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
 Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd-
  liche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffent lichung für den 
 Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
 Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
 sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
 deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
 beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
 erwecken oder Fremd anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
 Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftrag geber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier
 Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
 Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert
 der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
 belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
 Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichen, unrich tigen
 oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs -
 minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus -
 maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der 
 Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist ver streichen oder ist
 die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag geber ein 
 Recht auf Zahlungsminderung oder Rück gängig machung des Auftrages.
 Scha den  ersatz ansprüche aus positiver Forderungs verletzung, Verschul -
 den bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei 
 telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen. Schaden ersatz-
  ansprüche aus Un möglich keit der Leistung und Verzug sind beschränkt
 auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens. Dies  gilt  nicht für Vorsatz und 
 grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
 seines Erfüllungs  ge hilfen.Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
 des Fehlens zu gesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber hin-
 aus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für
 grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und
 seines Erfüllungs gehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
 Schaden beschränkt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften (1)

 Herkunft oder der technischen Form nach einheitli-
 chen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
 Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd-
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 Reklamationen müssen – außer bei nicht offen sichtlichen Mängeln – 
 innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg gel-
 tend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der
 Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
  gesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler korrek -
 turen, die ihm bis zum Anzeigenschluss mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
 Art der Anzeige übliche tatsäch liche Abdruckhöhe der Berechnung
 zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung
 sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, über-
 sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersich t lichen, vom
 Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im
 einzelnen Fall eine andere Zahlungs frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Ein -
 ziehungs kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die
 weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück  -
 stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei
 Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des
 Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines
 Anzeigen abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht
 auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
 des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungs beträge 
 abhängig zu machen.
15. Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“ Ziffer d).
16. Kosten für Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen
 sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche
 Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag -
 geber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere
 Anzeigen Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im
 Gesamt durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertions-
    jahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnitt -

liche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht  genannt ist - die 
durch schnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenen-

 falls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergange-
 nen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist 
 nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei 
 einer Auflage bis zu 500.00 Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis 
 zu 100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer  Auflage bis zu 500.000 Exem -
 plaren 10 v. H., bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. 
 beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preis min de rungs ansprüche 
 ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftrag geber von dem Absinken 
 der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
 Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzei-
 tige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
 an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf 
 dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen 
 werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht
 abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unter lagen sendet der
 Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im
 Interesse und zum Schutz des Auftrag   geb ers das Recht vor, die eingehen-
 den Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Chiffre dienstes zu
 Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiter leitung von geschäftlichen Anpreisungen
 und Vermitt lungs  angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
19. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
  geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate
 nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf leu -
 ten, juristischen Personen des  öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
 rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
 Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahn verfahren gel-
 tend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichts stand bei Nicht-
 Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
 Aufenthalt des Auftrag ge bers - auch bei Nicht-Kauf leuten - im Zeit punkt 
 der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
 Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
 dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
 des Verlages vereinbart.

liche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht  genannt ist - die 
durch schnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenen-
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a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die 
 „Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen“ sowie die 
 Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn
 der Auftraggeber nach Hinweis auf die Anwendung der Geschäftsbedin-
 gungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die „Zusätzlichen Geschäfts-
 bedingungen“ gehen den „Allgemeinen Ge schäfts bedingungen“ vor.

b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die
 rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text-
 und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von 
 Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des
 Auftrages - auch wenn er sistiert sein sollte - gegen den Verlag erwachsen. 
 Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu
 prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
 sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftrag geber daraus keinerlei
 Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Verlag wendet bei Entgegen nahme
 und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet 
 jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht 
 wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der
 Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich
 auf tatsächliche Behauptungen der ver öffentlichten Anzeige bezieht, zu
 tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvoll-
 ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
 Ersatz anzeigen, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
  beeinträchtigt wurde. Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen
  begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung
 oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungs anzeigen der gleiche Fehler unter-
 läuft, ohne dass dieser nach dem ersten Auftreten durch den Auftraggeber
 sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur 
 für eine Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in
 angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der Auftraggeber
 von dem Vertrag zurücktreten. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen,
 Termin- und Ausgabe änderungen, Textkorrekturen und Abbestel lungen 
 übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung. Erfolgt die

 Übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, 
 übernimmt der Verlag keine Haftung für Veränderungen 
 der digitalen Daten durch Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den 
 Fällen, in denen die vom Kunden übermittelten Daten systembedingt 
 (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden können. Die 
 Zusicherung bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, wenn sie schriftlich 
 durch die Anzeigenleitung erfolgt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien  
 des Verlages geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so
 wird auf Wunsch stattdessen eine rechtsverbindliche Aufnahme-
  bescheinigung des Verlages über die Veröffent lichung und Verbreitung
 der Anzeige ausgestellt.
e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen 
 Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende Rahmenverträge (Ab schlüsse) 
 und Anzeigenaufträge.
f) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Kollektiven und Sonder beilagen
 je nach Art und Erscheinungs weise sowie bei Abnahme von 200000 mm 
 und mehr Sonderkonditionen zu ge währen.
g) Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen
 Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein gesonderter Ab schluss für
 die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.
h) Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist
 nicht gestattet.
i) Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Ver trägen
 und Abrechnungen mit den Werbetreibenden an die Preis liste des Verla-
  ges zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungs vergütung darf an den
 Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Für die 
 Zahlung der Mittlungsvergütung ist Voraus setzung, dass die Wer bungs -
  mittler auch die gesamte Auftrags abwicklung selbst übernehmen, d. h. die
 Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilen und Texte bzw. Druck unterlagen
 direkt anliefern.
k) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate
 nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine 
 andere Vereinbarung getroffen worden ist.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages (1)

 Übertragung der Druckunterlagen auf digitalem Wege, 
 übernimmt der Verlag keine Haftung für Veränderungen 

en durch Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den 
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Unsere Verlagsvertretungen stehen Ihnen gern zur Verfügung

Bezirk Verlagsvertretung

Hamburg Günter Frenz & Partner
Schleswig-Holstein Verlagsvertretungen oHG
Bremen Langenstücken 24
 22393 Hamburg
 Telefon (0 40) 60 91 88 01
 Telefax (0 40) 6 03 21 35
 E-Mail: info@tz-service.de 

Niedersachsen Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG
 August-Madsack-Straße 1
 30559 Hannover
 Telefon (05 11) 5 18 19 22
 Telefax (05 11) 5 18 19 23

Nordrhein-Westfalen TZ-Media GmbH
 Prinzenallee 11a
 40549 Düsseldorf
 Telefon (02 11) 55 85 60
 Telefax (02 11) 55 65 95
 E-Mail: info@tz-media.de

Bezirk Verlagsvertretung

Hessen Leo Krimmer GmbH
Rheinland-Pfalz Am Lindenbaum 24
Saarland 60433 Frankfurt
 Telefon (0 69) 53 09 08-0
 Telefax (0 69) 53 09 08 50
 E-Mail: frankfurt@krimmer.com

Baden-Württemberg Leo Krimmer GmbH
 Steingaustraße 14
 73230 Kirchheim/Teck
 Telefon (070 21) 4 20 62/63
 Telefax (070 21) 717 33
 E-Mail: stuttgart@krimmer.com

Bayern MAV Media Anzeigen-Verkaufs GmbH
 Paul-Gerhardt-Allee 54
 81245 München
 Telefon (0 89) 74 50 83-0
 Telefax (0 89) 7 59 55 01
 E-Mail: info@mav-gmbh-muenchen.de

Berlin Verlags-Service Dr. Harendt GmbH
neue Bundesländer Parkstraße 29
 13187 Berlin
 Telefon (0 30) 4816 03-0
 Telefax (0 30) 4816 03-19
 E-Mail: vsharendt@vsharendt.de
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